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Förderkreis Heimatmuseum 
  
An jedem 1. Freitag des Monats haben sich vor der Corona-Pandemie 
Mitglieder des Förderkreis Heimatmuseum getroffen, um etwas zu un-
ternehmen. Am Freitag, den 3. Juni 2022 starten wir wieder und zwar 
– wir halten Einkehr im eigenen Museum. Wir meinen, dass die Schau-
stücke im Weinbauraum eng beieinander stehen und eigentlich einer 
genaueren Betrachtung gewürdigt werden dürfen. So laden wir Sie zur 
Einkehr am o.g. Termin um 17.00 Uhr im Museum herzlich ein, bei 
Musik mit dem „Spätlese - Trio“ und Weinprobe den Weinkeller „live“ 
zu erleben.                                   Dr. Ch. Heering 
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Notrufe: 
• Feuerwehr und DRK-Rettungsdienst, Tel. 112 
• Polizei Notruf, Tel. 110 
   Polizeiposten Markgräflerland Kandern, 
   Tel. 07626 97780-0 
• DRK-Service-Zentrale 07631 1805-0 (24 h besetzt) 
• Häuslicher Pflegedienst und DRK-Tagespflege  
   07631 1805-32 
• Giftnotruf (Uni Freiburg 24 h) Tel. 0761 1924-0 
• Notfalldienst Gaswerk Tel. 07621 40230 
• Strom (ED Netze GmbH ) Tel. 07623 921818 
• Wasserversorgung, Tel. 0173 3424982 
• Abwasserbeseitigung, Tel. 07635 822143 
• Erdgas (badenova) Tel. 0800 2767767

Bereitschaftsdienst der Ärzte:  
Die Haus- und Kinderärzte sind von Montag bis Freitag 
über ihre Praxen zu erreichen: Montag, Dienstag,      
Donnerstag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Mittwoch und 
Freitag von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr. Zu den übrigen       
Zeiten nachts und am Wochenende sind die Notfall-
dienste erreichbar.  
Hausärztlicher Notfalldienst 116 117.    
Kinderärztlicher Notfalldienst, Tel. 116 117.   
Augenärztlicher Notfalldienst, Tel. 116 117. 
Zahnärztlicher Notfalldienst, Tel. 01803 222555-40. 

Amtliche Mitteilungen
Bekanntgabe und Offenlegung 
Jahresabschluss 2020 
Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg stellte der Gemeinderat der Gemeinde Bad Bellingen am 23. 
Mai 2022 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden 
Werten fest:

Der liegt in der Zeit vom 2. Juni 2022 bis einschließlich 15. Juni 
2022 während der üblichen Dienstzeiten im Rathaus, Zimmer 13, 
öffentlich aus.  
Für Fragen oder Einsichtnahmen in den Jahresabschluss steht 
Ihnen Herr Spiegelhalter gerne zur Verfügung. Tel. 07635/811933 

Redaktioneller Teil

Grünschnittsammelstelle:

Wertstoff-Container:

Papier-Station in Bad Bellingen:

Samstag, 4. Juni 2022 zwischen 14.00 und 16.00 Uhr.

Werktäglich von 7.00 bis 13.00 Uhr und 15.00 bis 20.00 Uhr. 
Bitte Nachtzeit und Mittagsruhezeit von 13.00 bis 14.00 Uhr 
einhalten.

Jeden Samstag in der Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr beim Bau-
hof der Gemeinde Bad Bellingen.             Gemeindeverwaltung
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Nächstes Amtsblatt 
Durch den anfallenden Feiertag am Montag, 6. Juni 2022 (Pfingst-
montag) erscheint das Amtsblatt erst am Donnerstag, 9. Juni 2022 
Redaktionsschluss hierfür ist Dienstag, 7. Juni 2022, 12.00 Uhr.  
Um Beachtung wird gebeten.  
 
Sanierung/Umbau und Erweiterung des Rathauses 
in Bad Bellingen 
Am 18. Mai 2022 fand im Kurmittelhaus in Bad Bellingen eine öf-
fentliche Präsentation der Ergebnisse des Planungswettbewerb 
Sanierung/Umbau und Erweiterung des Rathauses Bad Bellingen 
statt. Der Vorsitzende des Preisgerichtes, Afshin Arabzadeh, er-
läuterte das Verfahren und wie es zur Entscheidung des Preis-
gerichts kam.   
Den ersten Preis haben die Schaudt Architekten aus Konstanz er-
halten. 

Großer Erfolg für Bad Bellinger Obstbrenner bei 
Baden Best Spirits 2022  
Die jüngsten Prämierungen des Verbandes Badischer Obst- und 
Kleinbrenner wurden zum 38. Mal in Baden durchgeführt.  
Insgesamt waren 2829 Brände und Liköre von 298 Brennern an-
gestellt worden. 40 Prüfer/innen bewerteten Ende März in Sas-
bachwalden die Produkte. Am Sonntag, den 15. Mai 2022 fand die 
feierliche Urkundenverleihung in Sasbachwaldenstatt. Damit war 
dies wieder die weltgrößte Prämierung von Obstbränden.  
Auch in diesem Jahr nahm der Hertinger Obstbrenner Martin Satt-
ler wieder mit sehr großem Erfolg teil und schaffte es mit seinen 
zahlreichen Goldmedaillen zum sechsten Mal unter die TOP 10 
Brenner in Baden. Er erreichte den sensationellen 6. Platz.  
Nachfolgend die Ergebnisse:  
Sattler, Martin, Ebersbrunnhof, 79415 Bad Bellingen-Hertingen  
Williams Classic Gold; Williams Spezial Gold; Kirschwasser Gold; 
Wildkirschwasser Gold; Mirabellenwasser Gold; Obstbrand Gold; 
Weinhefebrand Gold; Weinhefebrand (fassgelagert) Gold; Trau-
benwasser Gold; Traubenwasser (fassgelagert) Gold; Tresterbrand 

Gold; Weinbrand Gold; Zwetschgenwasser Silber; Kräuter Silber

Gutedelwandertag 
Die Eröffnung erfolgte bei der Winzergenossenschaft in Efringen-
Kirchen durch die Weinkönigin Katrin Lang mit Markus Büchin, 1. 
Vorstand Markgräfler Wein e.V., Hagen Rüdlin, Geschäftsführender 
Vorstand der Markgräfler Winzer, und den beiden Bürgermeistern 
Philipp Schmid und Carsten Vogelpohl. Es kamen auch viele Bad 
Bellinger nach Efringen-Kirchen und starteten ihre Wanderung von 
der Winzergenossenschaft aus in Richtung Bamlach/Bad Bellin-
gen.
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Große Beteiligung am Willkommensabend  
„Ukrainische Geflüchtete“ 
Über 160 ukrainische Geflüchtete finden zur Zeit eine Obhut in Bad 
Bellingen und den verschiedenen Ortsteilen, überwiegend in den 
beiden Gemeinschaftsunterkünften in der früheren St. Marien-Kli-
nik in Bad Bellingen und im ehemaligen Marienheim Bamlach. 
Entsprechend groß war der Andrang vergangene Woche beim Will-

kommensabend im Kurpark von 
Bad Bellingen. Bürgermeister 
Vogelpohl durfte bei schönstem 
Frühlingswetter zahlreiche ukra- 
inische Familien mit ihren Kin-
dern aus den beiden Gemein-
schaftsunterkünften sowie aus 
privaten Unterkünften begrü-
ßen. Frau Daria Shemetova 
übernahm die Übersetzung . Et-
liche ehrenamtlichen Helferin-
nen und Helfer und interessier- 
ten Bad Bellinger Bürger betei-
ligten sich an der Veranstaltung. 
Vogelpohl dankte ihnen für ihr 
großes Engagement in der Ge-
meinde. 

Das Programm wurde durch die ukrainischen Flüchtlinge aus den 
eigenen Reihen gestaltet. So trug Ludmila Kemaikina ein Gedicht 
vor und Olga Schikyla sang ein Lied aus ihrer Heimat. Der Inhalt 
war auch ohne Übersetzung zu verstehen, so sehr spürten die Zu-
hörer die Traurigkeit und die bedrückte Stimmung. Nach weiteren 
verschiedenen Tanz- und Musikaufführungen, u.a. eines Chors der 
in Bamlach untergebrachten Flüchtlinge, lud Herr Bürgermeister 
Dr. Vogelpohl zum gemeinsamen Essen ein. Das Restaurant „Das-
Park“ unter der Leitung von Marcus Ciesiolka versorgte Gäste und 
Einheimische mit Pommes, Würstchen und kalten Getränken. Zur 

Freude der Kinder, hatte er 
auch einen Eiswagen dabei. 
Nach dem gemeinsamen 
Essen bedankte sich eine 
Sprecherin aus dem Kreise 
der ukrainischen Geflüchte-
ten in englischer Sprache bei 
allen Menschen, die sie seit 
der Ankunft unterstützen, wie 
auch bei der Gemeinde Bad 

Bellingen. Viele Gäste blieben noch eine Weile sitzen und knüpften 
über Sprachgrenzen hinweg erste Kontakte, die hoffentlich recht 
lang bestehen bleiben. 
 
Markgräfler Helfen – Spendenaufruf 
In der alten WG in Auggen sammelt das Netzwerk Markgräfler Hel-
fen Sachspenden für Geflüchtete aus der Ukraine. Annahme von 
Sachspenden ist immer mittwochs zwischen 16.30 Uhr und 19.00 
Uhr. Angenommen werden: Bettwäsche; Bügeleisen; Föhn; Ge-
schirr; Geschirrhandtücher; Gläser und Wassergläser; Handtücher; 
Damenkleidung sommerlich Größe S und M (kurze Hosen); Herren 
T-Shirts; Kochtöpfe; Küchenutensilien; Pfannen; Schneidebretter; 
Sandalen für Kinder; Sportsachen für Kinder, Damen und Herren; 
Sportschuhe für Kinder, Damen und Herren; Staubsauger; Toaster; 
Waffeleisen; Wäscheständer; Wasserkocher; Küchenwaage; Rei-
sekoffer; Fahrradsitz für Kinder; Fahrradhelm für Kinder.  
Die Initiative freut sich auch über finanzielle Unterstützung. 
Kontodaten: Willkommen in Heitersheim e.V.; DE41 6806 1505 
0048 0018 15; Vermerk: Markgräfler helfen  
Dieser Vermerk ist wichtig, da die Gelder ansonsten nicht richtig 
zugeordnet werden können. Für Spenden bis 300,00 Euro werden 
in der Regel keine Bescheinigungen ausgestellt, hier reicht der 
Kontoauszug. Über 300,00 Euro müssen Name und Anschrift und 
wenn möglich eine E-Mailadresse angegeben werden. 
 
Baden-Württemberg – Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Tourismus 
Corona-Soforthilfe: Flexibilisierung des Betrachtungszeit-
raums rückwirkend nicht möglich. Das ist das Ergebnis einer 
intensiven, auch externen rechtlichen Prüfung aller Optionen.  
Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut: „Umso mehr setze ich 
mich jetzt mit Nachdruck dafür ein, dass kein Unternehmen durch 
eine Rückzahlung in seiner Existenz gefährdet wird. Wir werden 
alle Spielräume für großzügige Lösungen bei der Schlussabrech-
nung nutzen.“ Der sogenannte Betrachtungszeitraum bei der Co-
rona-Soforthilfe kann rückwirkend nicht geändert werden. Zu 
diesem Ergebnis kommt ein Rechtsgutachten, das das Wirtschafts-
ministerium in Auftrag gegeben hat. Damit bleibt es bei den bis-
herigen Voraussetzungen für die Gewährung der  Corona-Sofort- 
Soforthilfe, mit denen existenzgefährdende Liquiditätsengpässe im 
Frühjahr 2020 abgefedert wurden, teilte das Ministerium am Diens-
tag, 24. Mai 2022, mit. Ministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut 
sagte: „Wir haben über Monate alles dafür getan, um einen Weg 
zu finden, den Soforthilfeempfängerinnen und -empfängern zu hel-
fen. Jetzt haben wir es schwarz auf weiß: Die nachträgliche Flexi-
bilisierung des Betrachtungszeitraums ist aus rechtlichen Gründen 
leider nicht möglich, die vom Bund eingeräumte Möglichkeit trägt 
für uns nicht. Ich bedauere das in der Sache sehr. Rechtswidrig 
darf sich der Staat aber nicht verhalten. Umso mehr setze ich mich 
jetzt mit Nachdruck dafür ein, dass kein Unternehmen durch eine 
Rückzahlung in seiner Existenz gefährdet wird. Wir werden alle 
Spielräume für großzügige Lösungen bei der Schlussabrechnung 
nutzen.“ Bei der Corona-Soforthilfe handelt es sich um ein Bun-
desprogramm, das von den Ländern abgewickelt wurde. Der Bund 
hatte den Ländern erst nachträglich die Möglichkeit der Flexibili-
sierung für diejenigen Fälle eingeräumt, in denen sich bei der Über-
prüfung ein Rückzahlungsbedarf ergeben hat. Die Verantwortung 
für die rechtssichere Umsetzung liegt allerdings bei den Ländern. 
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Das Wirtschaftsministerium hat daraufhin in den vergangenen Mo-
naten alle Optionen intensiv geprüft, um für die Unternehmen die 
Flexibilisierung zu ermöglichen. Dazu wurde auch ein externes 
Rechtsgutachten eingeholt.  
Im Ergebnis hat sich eine nachträgliche Flexibilisierung als rechtlich 
nicht möglich erwiesen. Insbesondere verstieße eine Beschrän-
kung auf diejenigen Hilfeempfänger mit Rückzahlungsbedarf 
gegen den Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz. Zudem 
könne aus haushalts- und zuwendungsrechtlichen Gründen nicht 
nachträglich nach über zwei Jahren eine Hilfe gewährt werden, die 
auf Überwindung einer existenzgefährdenden Wirtschaftslage im 
Frühjahr 2020 zielte.  
Das Rückmeldeverfahren sieht bei erheblichen wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten aufgrund möglicher Rückforderungen Ausnahme-
regelungen vor. So könne in Härtefällen auf Antrag eine Ratenzah-
lung oder Stundung gewährt werden. Um besondere Härten zu 
vermeiden, könnten in Ausnahmefällen von der L-Bank Rückforde-
rungsbeträge unbefristet erlassen werden, was dem vollständigen 
Verzicht auf eine Rückforderung entspreche. Dies sei abhängig 
von den wirtschaftlichen Verhältnissen der Unternehmen. Außer-
dem sei eine Bagatellgrenze für Rückforderungen vorgesehen. 
Das Ministerium weist darauf hin, dass das Land Baden-Württem-
berg im gesamten Zeitraum der Pandemie bei den Corona-Hilfs-
programmen regelmäßig in erheblichem Umfang über das 
Vorgehen anderer Bundesländer hinausgegangen ist. Zu nennen 
sind der fiktive Unternehmerlohn, den Baden-Württemberg als ein-
ziges Bundesland seit März 2020 durchgängig ergänzend zu den 
Bundesprogrammen gewährt, die Stabilisierungshilfe Corona für 
das Gastgewerbe, der Tilgungszuschuss Corona für besonders be-
troffene Branchen, zusätzliche Unterstützungsleistungen bei den 
Personalkosten bei der Soforthilfe oder seit 1. März 2022 die Re-
start-Prämie beispielsweise für Betriebe des Einzelhandels, der 
Veranstaltungswirtschaft oder der Gastronomie. Insgesamt wurden 
zwischenzeitlich Landesmittel im Umfang von mehr als einer Milli-
arde Euro aufgewandt, um den Unternehmen und Selbstständigen 
im Land passgenaue Unterstützungsangebote zur Verfügung stel-
len zu können und sie dadurch bestmöglich zu unterstützen.  
Zum Inhalt des Rechtsgutachtens 
Das Rechtsgutachten der Kanzlei Dolde, Mayen & Partner stützt 
sich auf den Grundsatz der Gleichbehandlung nach Artikel 3, Ab-
satz 1 Grundgesetz. Dieser gebiete es, wesentlich Gleiches gleich 
und wesentlich Ungleiches ungleich zu behandeln. Differenzierun-
gen würde nicht ausgeschlossen, sie bedürften jedoch der Recht-
fertigung durch Sachgründe, die dem Differenzierungsziel und dem 
Ausmaß der Ungleichbehandlung angemessen seien.  
Laut dem Gutachten würden bei einer nachträglichen Flexibilisie-
rung die sogenannten Vergleichsgruppen ungleich behandelt, weil 
„nur einem Teil der ursprünglich Antragsberechtigten, nämlich nur 
den Empfängerinnen und Empfängern einer Soforthilfe Corona, bei 
denen sich bezogen auf den am Tag nach der Antragstellung be-
ginnenden dreimonatigen Betrachtungszeitraum für die Ermittlung 
des Liquiditätsengpasses ein Rückzahlungsbedarf ergeben hat 
oder ergibt, die Möglichkeit eröffnet werden soll, den Beginn des 
dreimonatigen Betrachtungszeitraums wahlweise mit dem auf die 
Antragstellung folgenden Tag, mit dem ersten des Monats, der auf 
die Antragstellung folgt, oder mit dem ersten des Monats, in dem 
die Antragstellung erfolgte, zu bestimmen.“ 
Auch mit Blick auf die Zwecksetzung der Corona-Soforthilfe gibt 
es dem Gutachten zufolge keinen legitimen Sachgrund dafür, „nur 
diejenigen Empfängerinnen und Empfänger der Soforthilfe Corona, 
bei denen sich bei der Ermittlung des Liquiditätsengpasses bezo-
gen auf die drei auf die Antragstellung folgenden Monate ein Rück-
zahlungsbedarf ergibt, ein Wahlrecht hinsichtlich des Beginns des 
dreimonatigen Betrachtungszeitraums einzuräumen.“ 
Ebenso verfehle die Zielsetzung, diejenigen, bei denen eine Ver-
pflichtung zur Rückzahlung der im Jahr 2020 gewährten Soforthilfe 
Corona bestehe, von möglichen finanziellen Belastungen im Jahr 
2022 zu entlasten, den Zweck der Gewährung der Soforthilfe Co-
rona im Jahr 2020. 
Zusätzlich stellt das Rechtsgutachten fest, dass eine gleichheits-

satzkonforme Ausgestaltung des Wahlrechts betreffend den Be-
trachtungszeitraum in der Form, dass allen Soloselbstständigen, 
kleinen Unternehmen und Angehörigen der Freien Berufe die 
Wahlmöglichkeit zum Beginn des dreimonatigen Betrachtungszeit-
raums nachträglich eröffnet werde, aus zuwendungs- und haus-
haltrechtlichen Gründen ausscheide: „Ein Wahlrecht für alle 
ursprünglich Antragsberechtigten hätte zur Folge, dass bei einzel-
nen Antragsberechtigten nachträglich im Jahr 2022 eine höhere 
oder erstmalige Soforthilfe zu bewilligen wäre. Die Haushaltsmittel 
für die Soforthilfe Corona wurden 2020 mit der Zweckbindung be-
reitgestellt, zur Überwindung einer existenzgefährdenden Wirt-
schaftslage, die durch die Corona-Krise vom Frühjahr 2020 
entstanden ist, Zuwendungen bzw. Billigkeitsleistungen gemäß §§ 
23, 44, 53 LHO zur Kompensation von Liquiditätsengpässen im 
Jahr 2020 zu gewähren. Diese Zweckbindung der Mittelverwen-
dung kann mit Zuwendungen oder Billigkeitsleistungen im Jahr 
2022 nicht mehr erreicht werden. Der Zweck der Verwendung der 
für die Billigkeitsleitungen zur Verfügung gestellten Mittel würde 
verfehlt.“ 
Das Gutachten kommt daher zu dem Ergebnis: „Den Anforderun-
gen des Gleichheitssatzes aus Art. 3 Abs. 1 GG kann nur entspro-
chen werden, indem von einer nachträglichen Gewährung einer 
Wahlmöglichkeit betreffend den dreimonatigen Betrachtungszeit-
raum abgesehen wird.“ 
 
Agrardienst Baden GmbH 
Eine landwirtschaftliche Reise zur Weltgartenbauausstellung FLO-
RIADE nach Holland organisiert das Haus der Bauern in Freiburg. 
Die Reise mit abwechslungsreichem Ausflugsprogramm und Hotel 
am Meer findet vom 15. bis 19. August 2022 statt.  
Info und Anmeldung unter: 0761-27133-835. 

Das Landratsamt räumt auf  
Schließung am Freitag, 3. Juni 2022 / Büros und Computer auf 
dem Prüfstand /  
Nach vier Jahren ist es wieder soweit: Die Mitarbeitenden des 
Landratsamts haben am Freitag, 3. Juni 2022, die Gelegenheit, 
sich von unnötigem Ballast zu befreien und somit den täglichen Ar-
beitsprozess zu optimieren. An dem Tag ist das Landratsamt samt 
aller Außenstellen inklusive der drei KFZ-Zulassungsstellen, dem 
Kreismedienzentrum und der Abfallwirtschaft für den Publikums-
verkehr geschlossen. Für vereinbarte Termine oder Notfälle sind 
einzelne Mitarbeiter selbstverständlich verfügbar. Das Personal 
steht nach Pfingstmontag, ab Dienstag, 7. Juni 2022, wieder voll-
umfänglich zur Verfügung.  
Beim letzten Aufräumtag im Jahr 2018 kamen 2.125 Kilo Papiere, 
800 Kilo Verpackungen und Sperrmüll, 1.570 Kilo Papier und Kar-
tonage sowie 590 Kilo Elektroschrott zusammen. 
 
Vorbereitet sein auf die Afrikanische Schweinepest  
Verendete Wildschweine melden / Bisher nicht registrierte 
Schweinehalter werden gebeten, die verpflichtende Registrie-
rung beim Veterinäramt nachzuholen  
Nachdem der erste Fall der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in 
Baden-Württemberg im Landkreis Emmendingen bestätigt wurde, 
bittet das Landratsamt Lörrach Nutztierhalter, Landwirte und die 
Bevölkerung auch im Landkreis Lörrach um erhöhte Aufmerksam-
keit.  
Die Afrikanische Schweinepest kann zwar nicht auf den Menschen 
übertragen werden, ist jedoch für Haus- und Wildschweine eine 
hochansteckende Krankheit, die meist zum Tod der Tiere führt. 
Auch die Kadaver können noch monatelang infektiös sein.  
Derzeit gibt es im Landkreis Lörrach noch keinen Verdachtsfall von 
ASP. Dennoch bittet der Fachbereich Veterinärwesen und Lebens-
mittelüberwachung des Landratsamts aufgrund der aktuellen Si-
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tuation darum, verendete oder verunfallte Wildschweine unbedingt 
der Polizei zu melden, die in diesem Fall Kontakt zum Veterinäramt 
aufnimmt. Solche Tiere werden im Rahmen des ASP-Monitorings 
beprobt und untersucht.  
Weiterhin ist es wichtig, nicht verzehrte Fleisch- und Wurstwaren 
aus ASP-Regionen so zu entsorgen, dass sie nicht von Wild-
schweinen gefressen werden können.  
Der Fachbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung 
des Landratsamtes Lörrach wird alle Schweinehalter kontaktieren 
und nochmals auf die Sicherheitsmaßnahmen hinweisen. Schwei-
nehalter, die sich bisher noch nicht beim Veterinäramt registriert 
haben, werden gebeten, diese verpflichtende Registrierung nach-
zuholen, um im Bedarfsfall alle notwendigen Informationen erhal-
ten zu können.  
Auch die Jägerschaft wird erneut vom Landratsamt für das Thema 
ASP sensibilisiert. Eine verstärkte Bejagung oder zwingende Un-
tersuchung aller erlegten Wildschweine auf ASP ist jedoch aktuell 
nicht vorgesehen.  
Weitere Informationen und Links hat der Fachbereich Veterinärwe-
sen und Lebensmittelüberwachung des Landratsamts unter 
www.loerrach-landkreis.de/asp zusammengestellt. 

Betreuung aus einer Hand: Jobcenter ab Juni für 
Geflüchtete aus der Ukraine zuständig  
Die Menschen, die seit Februar 2022 aus der Ukraine nach 
Deutschland geflüchtet sind, werden ab 1. Juni 2022 von den Job-
centern betreut. Sie wechseln vom Asylbewerberleistungsgesetz 
(AsylbLG) in die Grundsicherung (SGB II).  
Aufenthaltstitel notwendig  
Anträge auf Leistungen der Grundsicherung können bereits jetzt 
gestellt werden. Über den Antrag wird entschieden, wenn die ge-
setzlichen Regelungen für den Rechtskreiswechsel feststehen. 
Gesetzliche Voraussetzung für den Bezug von SGB II-Leistungen 
ist eine Fiktionsbescheinigung oder eine Aufenthaltserlaubnis nach 
Paragraph 24 AufenthG und eine erkennungsdienstliche Behand-
lung, also eine zweifelsfreie Klärung der Identität, oder mindestens 
die Speicherung der Daten im Ausländerzentralregister (AZR). Er-
satzbescheinigungen, die die Ausländerbehörde bis zum 31. Mai 
2022 ausgestellt hat, dürfen bis zum 31. Oktober 2022 anerkannt 
werden. 
Zusätzlich müssen die weiteren Voraussetzungen zum Bezug der 
Grundsicherung wie Hilfebedürftigkeit und Erwerbsfähigkeit vorlie-
gen. Für die Antragstellung sollte ein Termin vereinbart werden, 
damit bei Bedarf eine Dolmetscherin bzw. ein Dolmetscher bestellt 
werden kann.  
Solange die geflüchteten Menschen noch nicht von den Jobcentern 
betreut werden, können sie sich zur Beratung und Unterstützung 
für den Einstieg in den Arbeitsmarkt weiterhin an die Agentur für 
Arbeit wenden. Die Service-Hotline in ukrainischer und russischer 
Sprache ist unter 0911 178-7915 erreichbar.  
Alle Hilfen aus einer Hand 
Die Bundesagentur für Arbeit und die Jobcenter unterstützen alle 
Menschen mit Fluchterfahrung gleichermaßen – unabhängig von 
ihrer Herkunft. Für die Geflüchteten aus der Ukraine erhöht sich 
durch den Übergang vom Asylbewerberleistungsgesetz in die 
Grundsicherung die Höhe des Regelsatzes und es werden die tat-
sächlichen Kosten für die Unterkunft übernommen. Zusätzlich wer-
den die Menschen in die gesetzliche Krankenkasse aufgenommen. 
Die Jobcenter beraten und unterstützen dazu beim Eintritt in den 
Arbeits- oder Ausbildungsmarkt. In einem ersten Schritt erhalten 
die geflüchteten Menschen bei Bedarf Unterstützung bei der Suche 
nach einer Kinderbetreuung, beim Spracherwerb sowie bei der An-
erkennung von Schul- und Berufsabschlüssen. Danach sind Un-
terstützung bei der Vermittlung in Beschäftigung, Qualifizierung 
und Weiterbildung und auch Unterstützung bei der Anerkennung 

von Berufs- und Bildungsabschlüssen möglich. Ziel ist es, die Men-
schen ausbildungsadäquat zu vermitteln. 
Der Antrag auf Leistungen nach dem SGB II kann auch online ge-
stellt werden. Der Kurzantrag für den Landkreis Lörrach findet sich 
hier: https://jobcenter-landkreis-loerrach.de/ 
 
Lions Club Schliengen im Markgräflerland 
Lions Kids Circus Experience und Show mit            
Kindern aus der Ukraine 
Der Lions Club Schliengen organisierte im Mai 2022 einen drei-
tägigen Zirkus- Workshop mit 40 Kinder aus der Ukraine, die als 
Geflüchtete aktuell bei uns im Markgräflerland und im Raum Lör-
rach wohnen. Mit einem Shuttle-Bus wurden sie aus verschiede-
nen Orten abgeholt, so dass es auch für Familien im weiteren 
Umkreis möglich war, an dem Workshop in Lörrach teilzunehmen. 
Die Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren lernten Kunststücke 
als Zauberer, Jongleur, Fakir, Akrobat auf dem Seil oder Trapez 
und weitere Show-Einlagen mit den Profis des Zirkus Montana. Der 
Präsident des Lions Club Schliengen, Thomas Gilgin, war beein-
druckt darüber, welche Freude die Kinder beim Training hatten. Am 
dritten Tag wurde das Gelernte dann vor Publikum in der Manege 
im Zirkuszelt aufgeführt. Die Zirkusfamilie Frank hatte die kleine 
Artisten stilgerecht eingekleidet und geschminkt. Samt Popkorn 
und Zuckerwatte wurde es eine unterhaltsame und beeindruk-
kende Zirkusshow. Rolf Folk und Karsten Pabst vom Koordinati-
onsteam des Lions Clubs zeigten sich mit dem Erfolg der Aktion 
sehr zufrieden. Die Kinder hatten in der kurzen Zeit nicht nur 
schnell und freudig trainiert, mit der Aufführung und dem Erlebten 
konnten sie Selbstvertrauen und auch wieder Lebensfreude tan-
ken. 
Da die vielen Familien aus der Ukraine erst seit kurzem im Raum 
Lörrach und im Markgräflerland Zuflucht gefunden haben, wurde 
der Workshop mit dem Zirkus sehr schnell auf die Beine gestellt. 
Die anwesenden Familienmitglieder und Mütter der Kinder waren 
gerührt und dankbar für diese besondere Aktion. Zum Abschluss  
bekam jedes Kind noch einen kleinen Plüsch-Löwen als Andenken 
an die schönen Stunden und an die lebendigen Schliengener 
„Löwen“. 
Mit dem Zuruf “We love you! Und wünschen Euch das Beste in die-
ser nicht einfachen Zeit” bekräftigten die Mitglieder des Lions Clubs 
nach der Show, warum sie diese Aktion durchgeführt haben. Alle 
sind ganz normale Bürger, die in verschiedenen Berufen aktiv sind. 
Als Lions Club folgen sie dem Motto “We Serve” (wir dienen) und 
wollen Gutes in der Region bewirken. 

Auf dem Foto hinten von rechts die Lionsfreunde Peter Schiller, 
Karsten Pabst, Christian Baumann, Thomas Gilgin und Matthias 
Fräulin, ganz links Rolf Folk. 

        Text und Foto: Rolf Folk

Veranstaltungen
DRK-Spielenachmittag startet wieder am 14. Juni 2022 
Der DRK-Kreisverband Müllheim lädt am Dienstag, 14. Juni 2022, 
21. Juni 2022 und 28. Juni 2022 jeweils um 14.30 Uhr zu einem 
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Spielenachmittag ins Rotkreuzhaus Müllheim ein. Freunde von 
Brett- und Kartenspielen können hier auf ihre Kosten kommen. Das 
Rote Kreuz bittet die Gäste beim Betreten des Rotkreuzhauses bis 
zu ihrem Sitzplatz eine FFP2-Maske zu tragen. Es gelten jeweils 
die aktuellen Corona-Regeln zum Zeitpunkt der Veranstaltungen. 
Weiterhin gilt das DRK-interne Hygienekonzept mit Beachtung der 
3G- und der AHA+L-Regeln. Das Rotkreuzhaus Müllheim ist bar-
rierefrei zugänglich, ein Aufzug ist vorhanden. Um telefonische An-
meldung über die Servicezentrale des DRK-Kreisverbandes, Tel. 
07631/1805-0, wird gebeten. Ein Fahrdienst steht nicht zur Ver-
fügung. 

Bade- und Kurverwaltung

Jeden Freitag 12.00 Uhr „Zusammen 
isst man glücklicher“ 
Sie haben keine Lust zu kochen, wollen sich 
aber auch nicht alleine ins Restaurant setzen? Jeweils freitags kön-
nen sich Interessierte in einem Restaurant in Bad Bellingen, Bam-
lach oder Hertingen zum Mittagessen treffen. Die Termine und 
wechselnden Restaurant erscheinen im Amtsblatt Bad Bellingen 
und im Flyer „Zusammen isst man glücklicher“. Es gilt die aktuelle 
Coronaverordnung. 
Freitag 03.06.2022 Landhaus Ettenbühl                  07635 827970 
Freitag 10.06.2022 Hist. Landgasthof Rössle             07635 9180 
Freitag 17.06.2022 Gasthaus Storchen                          07635 547 
Änderungen vorbehalten 

Dienstag, 7. Juni 
13.00 Uhr Geführte eBike Tour: Besuch der LGS 
(Landesgartenschau Neuenburg) mit Führung. Ge-
samtfahrstrecke durchs schöne Markgräflerland von Bad Bellin-
gen und zurück ca. 30 km – leicht – für normale und E-Bike 
geeignet. LGS-Eintritt zu 19,00 € (bzw. bei Gruppen >20 
Pers.16,00 €) je Person Interessante LGS-Führung durch Gäste-
führer (Führungsdauer ca. 1,5 bis 2 Std.) zum Gruppenpreis von 
insges. 85,00 €. Preis pro Tour/Person 10,00 € ohne Bad Bellin-
ger Konus Gästekarte; 8,00 € mit Bad Bellinger Konus Gäste-
karte. Anmeldungen für geführte eBike-Touren oder Reser- 
vierungen sind jederzeit per E-Mail an info@bad-bellingen.de 
möglich und in der Tourist-Information, Badstraße 14 oder tele-
fonisch unter 07635 8080. 
 
Donnerstag, 9. Juni 
10.30 Uhr Geführte eBike Tour: Staufen: ca. 60 km 
– 700 hm – hügelig – mit guter Grundkondition  
Durch die Hügel des Markgräflerlands wird zunächst über Baden-
weiler nach Staufen geradelt, wo ein Aufenthalt mit Kaffeepause 
geplant ist. Über Heitersheim, Neuenburg und Steinenstadt führ 
die Tour zurück nach Bad Bellingen. 10.30 bis 17.30 Uhr. 
Preis pro Tour/Person 10,00 € ohne Bad Bellinger Konus Gäste-
karte; 8,00 € mit Bad Bellinger Konus Gästekarte. Anmeldungen 
s. o. 
 

Schulen

Volkshochschule  
Markgräflerland

Yoga lernen an der Quelle des Yoga – den Yoga-Sutras des Pat-
anjali 
Freitag, 24.06.22, 19.00 – 21.45 Uhr und Samstag, 25.06.22, 9.00 
– 18.00 Uhr (mit Mittagspause) 
 
Geschichten erfinden und lebendig erzählen – Storytelling 
Workshop zum Kennenlernen 
02.07., 10.00 – 14.00 Uhr 

Nana goes Schwarzwaldmädel 
02.07., 11.00 – 17.00 Uhr und 03.07., 9.30 – 17.30 Uhr 
 
Singen macht fit! 
ab 06.07., 10.00 – 11.00 Uhr in Niederweiler 
 
Englisch im Park – Sommerkurs-Grundstufe A1/A2 
für Teilnehmende mit geringen Vorkenntnissen 
ab 04.08., 10.00 – 11.30 Uhr, 4 x 
 
Buen viaje! Spanisch für den Urlaub –  
Grundstufe A1 für Anfänger*innen 
Montag 01.08. bis Freitag 05.08., täglich von 17.30 – 20.45 Uhr 
Wir bitten bei allen Angeboten um eine Anmeldung. Weitere In-
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formationen erhalten Sie auf unserer Homepage. 
Tel. 07631/16686, Fax 07631/16499  
E-Mail: info@vhs-markgraeflerland.de,  
Internet: www.vhs-markgraeflerland.de

Aus den Kindegärten

Kindertagesstätte Farbeninsel  
Bad Bellingen

Neues aus der Kindertagesstätte Farbeninsel Bad Bellingen 
Die Feuerwehr 
Auch in diesem Frühjahr beschäftigten sich die Schulanfänger der 
Kita Farbeninsel mit dem Thema „Feuerwehr“. Sie erfuhren sehr 
viel über die Aufgaben der Feuerwehr, das Verhalten bei Feuer und 
naturlich über die wichtige Nummer der Rettungsleitstelle 112. 
Am 19. Mai kam sogar das große Feuerwehrauto der Bellinger 
Feuerwache zu uns gefahren und parkte auf unserem Parkplatz. 
Zwei Feuerwehrmänner und eine Feuerwehrfrau besuchten uns, 
um einiges über ihre Aufgabe zu erzählen und die Fragen der Kin-
der zu beantworten. Auch die Atemschutzausrustung mit Sauer-
stoffflasche zog ein Feuerwehrmann an. 
Die Kinder konnten das Feuerwehrauto genau besichtigen. Sie 
staunten, was in solch einem Feuerwehrauto alles zu finden ist. 
Die Schulanfänger konnten unter anderem viele Schläuche sehen, 
Feuerlöscher und einen Wassersauger. Sogar eine große Schere 
(Blechschere), womit Autos geöffnet werden können, sahen sie. 
Anschließend durfte jedes Kind einmal mit dem Feuerwehr-
schlauch spritzen, das war für alle ein tolles 
Erlebnis. 
Zum krönenden Abschluss durften die Kin-
der im Feuerwehrauto mitfahren, mit Blau-
licht und Martinshorn! 
Das war ein aufregender Tag! 
Wir danken den Feuerwehrleuten sehr 
für den Besuch bei unseren Schulanfän-
gern in der Kita 
die Schulanfänger & Erzieherinnen der Kita 
Farbeninsel 

Kirchliche Nachrichten
Evang. Kirchengemeinden  
Bad Bellingen und Blansingen, Welmlingen und 
Kleinkems 
Gottesdienste: 
Sonntag, den 5. Juni 2022 
09.30 Uhr Gottesdienst in Bad Bellingen 
10.30 Uhr Gottesdienst in Blansingen  
 
Montag, den 6. Juni 2022 
10.30 Uhr Gottesdienst in Kleinkems 
 
Sonntag, den 12. Juni 2022  
10.30 Uhr Gottesdienst in Welmlingen  
 
Für alle Gottesdienste gilt: 
• Mindestabstände von 1,5 Metern sind weiterhin einzuhalten. Men-
schen, die in einer häuslichen Gemeinschaft leben, unterliegen die-
ser Abstandsregel nicht. 
•  Wir bitten weiterhin um das Tragen einer FFP2 Maske 
Die aktuellen Infos finden Sie auf unserer Homepage: 
www.evangelisch-im-rebland.de 
 
Öffnungszeiten des Pfarrbüro  
Donnerstag, den 2. Juni 2022  
09.00 – 11.30 Uhr Bürostunde für Bad Bellingen 

Dienstag, den 7. Juni 2022 
KEINE Bürostunde für Blansingen-Welmlingen-Kleinkems 
 
Erreichbarkeit Pfarrbüro: 
Dienstag und Donnerstag sind wir von 09.00 bis 11.30 Uhr per-
sönlich für Sie vor Ort. Außerhalb der Öffnungszeiten erreichen 
Sie uns unter 07635/822037 (Anrufbeantworter) oder per Mail 
unter blansingen@kbz.ekiba.de / badbellingen@kbz.ekiba.de  
 
Sprechzeiten Pfarrer: 
Pfarrer Braukmann (Vakanzverwalter und Seelsorger) nach Ver-
einbarung, Tel.07628/1249  
Öffnungszeiten öffentliche Bücherei im Albert-Schweitzer-
Haus: Mittwoch: von 10.45 bis 12.00 Uhr  
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! Das Büchereiteam 
 
Herzliche Grüße, Ihr Pfarrer Braukmann, die Kirchenältesten & 
das Sekretariat 
 
 
 
 
Evangelische Kirchengemeinden Feuerbach, 
Hertingen, Riedlingen, Tannenkirch  
Gottesdienste:    
Mittwoch, 1. Juni 2022  
19.30 Uhr     Friedensgebet in Tannenkirch und Feuerbach  
  
Sonntag, 05. Juni 2022 – Pfingstsonntag  
10.00 Uhr     Distriktgottesdienst in Vogelbach 
 
Mittwoch, 8. Juni 2022  
19.30 Uhr     Friedensgebet in Tannenkirch und Feuerbach  
  
Sonntag, 12. Juni 2022 –Trinitatis  
09.00 Uhr     Gottesdienst mit Abendmahl in Tannenkirch mit 

      Präd. Thomas Müller  
10.15 Uhr     Gottesdienst mit Abendmahl in Hertingen mit Präd. 

      Thomas Müller  
  
Zum Distriktgottesdienst am Pfingstsonntag in Vogelbach, sowie 
zu den Gottesdiensten und Andachten vor Ort, laden wir Sie herz-
lich ein.    
Änderungen sind leider nicht ausgeschlossen    
Wir bitten Sie, sich an die folgenden Empfehlungen zu halten:  
• die am Gottesdienst Teilnehmenden werden gebeten, Masken 
zu tragen.   
• Abstände sollten eingehalten werden, wo diese möglich und 
sinnvoll sind  
• es ist darauf zu achten, dass sich niemand durch Menschen 
ohne Masken oder Menschen, die keine Abstände einhalten wol-
len, bedrängt fühlt  
• bitte beachten Sie ggf. die Hinweise der anwesenden Kirchen-
gemeinderät/innen     
Wir freuen uns, mit Ihnen feiern zu dürfen, Gott zu loben und uns 
durch sein Wort stärken zu lassen.  
  
Wochenspruch:  
Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist 
geschehen, spricht der HERR Zebaoth.  
Sacharja 4, 6b  
           
Pfarramt: Im Kirchacker 12, 79400 Tannenkirch     
Büro Yvonne Bauer, Tel. 07626/329, Fax 07626/972589    
E-mail: tannenkirch@kbz.ekiba.de, www.ekikandertal.de  
Büro: Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr, Donnerstag 15.30 – 18.00 Uhr  



Amtsblatt der Gemeinde Bad Bellingen 9

Wir bitten, Besuche im Pfarramt vorab telefonisch abzuklären.  
 
Pfrin. Séverine Bacigalupo ist z.Z. in Elternzeit.     
Vertretung vom 6. Juni bis 12. Juni 2022, Pfr. i. R. Detlev Jobst, 
Tel. 07631 7041083 oder 0173 / 350 89 99  
  
Pfarrerin Séverine Bacigalupo   
E-Mail: s.bacigalupo@t-online.de 
 
 
 
 
Katholische  
Seelsorgeeinheit  
Schliengen 07635 / 8244780 
Bürozeiten: Mittwoch und Freitag: 10-12 Uhr, Dienstag 16-18 Uhr  
Unsere Gottesdienste:  
02. Juni 2022 – Donnerstag der siebten Osterwoche 
Bamlach 18.30 Uhr Andacht für geistliche Berufe 
 
03. Juni 2022 – Freitag, Hl. Karl Lwanga und Gefährten 
Schliengen 18.30 Uhr Hl. Messe 
 
04. Juni 2022 – Samstag der siebten Osterwoche 
Kollekte für die Aktion Renovabis 
Schliengen 14.30 Uhr Taufe von Max Schneider 
Liel 14.30 Uhr Taufe von Eleanor Anni Kunz 
Bamlach 18.30 Uhr Hl. Messe 
 
05. Juni2022 – Pfingstsonntag – Fest des Heiligen Geistes 
Kollekte für die Aktion Renovabis 
Liel 09.00 Uhr Hl. Messe 
Schliengen 10.30 Uhr Hl. Messe 
Bamlach 18.30 Uhr Rosenkranz 
Liel 19.00 Uhr Friedensgebet 
 
06. Juni 2022 – Pfingstmontag 
Rheinweiler 09.00 Uhr Hl. Messe 
Mauchen 09.00 Uhr Hl. Messe 
 
07. Juni 2022 – Dienstag der 10. Woche im Jahreskreis 
Bad Bellingen 17.45 Uhr Rosenkranz 

18.30 Uhr Andacht mit Eucharistischer Anbe-
tung 

 
08. Juni 2022 – Mittwoch der 10. Woche im Jahreskreis 
Bamlach 18.30 Uhr Hl. Messe 

 
09. Juni 2022 – Donnerstag der 10. Woche im Jahreskreis 
Liel 18.30 Uhr Hl. Messe 

Bereitschaftsdienste
Mittwoch, 1. Juni 2022 
Pfalz-Apotheke, Im Gießenfeld 1, 79588 Efringen-Kirchen   
07628 336 
 
Donnerstag, 2. Juni 2022 
Markgrafen-Apotheke, Luisenstraße 2, 79410 Badenweiler        
07632 376 
 
Freitag, 3. Juni 2022 
Markgräfler Apotheke, Freiburger Straße 81,  
79576 Weil am Rhein 07621 62236 
 
Samstag, 4. Juni 2022 
Löwen-Apotheke, Untere Wallbrunnstraße 5, 79539 Lörrach           
07621 1676160 
 

Sonntag, 5. Juni 2022 
Kandertal-Apotheke, Am Rathausplatz 1, 79589 Binzen          
07621 6798 
 
Montag, 6. Juni 2022 
Engel-Apotheke, Kreuzstraße 2, 79540 Lörrach  
07621 3077 
 
Dienstag, 7. Juni 2022 
Apotheke am Schillerplatz, Werderstraße 23, 79379 Müllheim         
07631 12775 
 
Mittwoch, 8. Juni 2022 
Park-Apotheke, Hauptstraße 163, 79576 Weil am Rhein       
07621 974170 
 
 
 
Bereitschaftsdienst der Tierärzte im Landkreis Lörrach  
Im Internet abzurufen unter: www.reinle.net/notdienst.html

Vereinmitteilungen

Tennisclub  
Bad Bellingen e.V.

Ergebnisse – Verbandsspiele TC Bad Bellingen 
Spieltag Donnerstag, 26. Mai 2022 
Herren Spielgemeinschaft mit Kandern: 
TSG Kandern/Bad Bellingen/Wiechs – TC Hartheim: 2:7 
Erfolgreich im Einzel: Patrick Streun 
Erfolgreich im Doppel: Volker Schwarz mit Philipp Ernst 
Spieltag Samstag, 28. Mai 2022 
Damen 30: 
TSG Hausen/Zell i. Wiesental – TC Bad Bellingen: 4:2 
Erfolgreich im Einzel: Natalie Schütz 
Erfolgreich im Doppel: Natalie Schütz mit Doris Heitz 
Spieltag Sonntag, 29. Mai 2022 
Herren 30: 
TC Bad Bellingen – TC Haagen: 0:9 
Herren Spielgemeinschaft mit Kandern: 
TC Heitersheim – TSG Kandern/Bad Bellingen/Wiechs: 9:0 
Alle Mannschaften verabschieden sich nun in eine kurze 
Pfingstferien-Pause. 
Spielvorschau: 
Sonntag, 19. Juni 2022 
9.30 Uhr Herren 30 in Munzingen 
Samstag, 25. Juni 2022 
9.30 Uhr Herren 60 in Schönberg 
14.00 Uhr Herren 40 Heimspiel 
Sonntag, 26. Juni 2022 
9.30 Uhr Herren 30 in Bad Krozingen 
9.30 Uhr Herren in Staufen 
9.30 Uhr Damen in Ihringen 
Wir wünschen allen Spieler/innen viel Erfolg.

VfR Bad Bellingen e.V.

www.vfrbb.de • Facebook: VfR Bad Bellingen 
Instagram: vfrbb_1924 
  
Landesliga-Team 
VfR Bad Bellingen – FV Herbolzheim  1:2 
Tor: Christian Ophoven   
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Spielvereinigung  
Bamlach/Rheinweiler e.V.

Abstieg besiegelt 
Das Heimspiel gegen den Tabellenvierten FV Herbolzheim endete 
mit einer 2:1 Niederlage. Der VfR, der mit Luca Bannwarth im Tor 
auflief, begann gut. Ein schöner Angriff über die rechte Seite über 
mehrere Stationen landete bei Adrian Mouttet, dessen Schuss 
knapp am Torpfosten vorbei ging. Der 1:0 Führungstreffer des VfR 
(22.) entsprang einer Ecke, die Christian Ophoven per Kopfball ver-
wertete. Ähnlich wie im letzten Spiel fing sich der VfR drei Minuten 
später wieder den Ausgleichstreffer ein. Danach parierte Luca 
Bannwarth einen Schuss (28.) aus kurzer Distanz und verhinderte 
somit einen Rückstand. Die Mouttet-Elf war dem Tabellenvierten 
gleichwertig und erspielte sich sehr gute Torchancen. Christian 
Ophoven scheiterte mit einem Kopfball nach Ecke (47.) ganz 
knapp. Enno Meyer traf den Torpfosten (54.). Leon Dickau (60.) 
stand alleine vor dem Torhüter, der seinen Schuss mit einem Reflex 
abwehrte. Die VfR-Abwehr ließ zwar in der 2. Halbzeit nicht mehr 
viel zu, die Platzherren mussten aber in der 83. Minute per Foul-
elfmeter das 1:2 für Herbolzheim hinnehmen. Das Pech des Un-
tenstehenden blieb dem VfR treu, als ein Handspiel im Strafraum 
der Gäste vom Schiedsrichter nicht gewürdigt wurde. Auch in der 
Endphase des Spiels flog ein Kopfball von Christian Ophoven (84.) 
nach Ecke wieder knapp am Torpfosten vorbei und Josua Zouten-
dijk (87.) hatte ebenfalls noch eine Kopfball-Chance. Zwei Spiele 
sind nun noch zu absolvieren. Als derzeitiger Tabellenletzter mit 
23 Punkten könnte der VfR im positivsten Fall noch auf den dritt-
letzten Tabellenplatz kommen, was aber nicht zum Verbleib in der 
Landesliga führen würde. Der Abstieg aus der Landesliga nach vier 
Spielrunden ist demzufolge besiegelt. 

Gerhard Auer spendete den Spielball 
Die Ballspende für das Heimspiel gegen den FV Herbolzheim 
kommt von Gerhard Auer. Der gebürtige Steinenstädter, oder bes-
ser gesagt „Bullacher“ war früher, in seiner aktiven Fußballerzeit, 
ein pfeilschneller Rechtsaußen. Im gereifteren Alter hatte er sich 
auch vor Jahren, als die Kreisliga C mal nicht mehr mit Schieds-
richter besetzt wurde und der Verein den Referee selbst stellen 
musste, als Schieri bei den Heimspielen der Zweiten eingebracht. 
Auch heute noch ist er bei den Spielen der 2. Mannschaft oft als 
Linienrichter im Einsatz, außerdem freut er sich über seinen Enkel 
Luca, der als Torhüter schon viele Spiele im Landesliga-Team des 
VfR absolviert hat. Die Hoffnung, dass der Spielball in der aktuell 
prekären Abstiegs-Situation der Ersten drei immens wichtige 
Punkte einbringt wurde leider nicht erfüllt. Herzlichen Dank für die 
Ballspende. 
  
SC Wyhl – VfR Bad Bellingen  5:3 
Tore: Tim Siegin (2); Tim Schillinger 
  
War’s dass für den VfR? 
Wieder ein Spiel das eigentlich hätte 3 Punkte einbringen müssen. 
Wieder musste die Abwehr umgestellt werden, aber der VfR startet 
gut. Zu Beginn des Spiels gab es gleich drei Szenen, als Zuspiele 
in den Sturm wegen Abseits abgepfiffen wurden. Der Linienrichter 
hatte keinen guten Tag erwischt, denn alle drei Spielszenen waren 

total unverständlich und keine engen Abseitssituationen. Dem VfR 
wurden dabei drei gute Einschussmöglichkeiten genommen, wo 
Stürmer alleine aufs Tor unterwegs waren. In der 17. Minute gelang 
Tim Siegin der Führungstreffer zum 0:1. Der VfR war dran, die 
Platzherren hatten keine Torchance zu verzeichnen. Dann geschah 
dass, was in vielen vorangegangenen Spielen passierte. Ohne Tor-
chance der Wyhler lag der VfR durch einen Doppelschlag in der 
38. und 39. Minute unvermittelt 2:1 hinten. Bei beiden Toren sah 
der VfR-Goalie nicht gut aus. Auch beim 3:1 (47.), einem Kopfball 
nach Ecke half die Abwehr kräftig mit in dem man den Torschützen 
alleine ließ. Aber der VfR zeigte Moral und kämpfte sich wieder 
ran. Eine tolle Vorlage von Tim Schillinger in den Strafraum don-
nerte Tim Siegin (62.) zum 3:2 in die Maschen. Aber postwendend 
(64.) fing sich die VfR-Abwehr wieder einen Treffer zu 4:2 ein. Auch 
nach diesem erneuten Tiefschlag gab das Team nicht auf. Ein se-
henswertes Tor gelang Tim Schillinger in der 68. Minute. Sein 
strammer Schuss landete zum 4:3 direkt im Winkel. Nun hatte man 
Hoffnung, das Spiel doch noch zu drehen. Aber dies verpuffte in 
der 70. Minute als die Platzherren einen Freistoß aus ca. 20 Meter 
zum 5:3 direkt verwandelten. Am Ende bleibt die Frage „War’s dass 
für den VfR?“ Durch den Sieg der Wittlinger fiel man auf den letzten 
Tabellenplatz zurück. Drei Spiele sind noch zu absolvieren. Es 
müsste alles total gut für den VfR laufen, um die Landesliga doch 
noch zu halten. 
   
Kreisliga B-Team 
VfR Bad Bellingen II – SV Wollbach  5:4 
Tore: Micic, Andrija (2); Schulz, Tim (2); Walter, Yannis  
   
E-Jugend 
TuS Binzen – VfR Bad Bellingen  6:0 
  
Die nächsten Spiele 
Landesliga-Team 
Montag, 6. Juni 2022, 16.00 Uhr 
SV Kirchzarten – VfR Bad Bellingen 
  
Samstag, 11. Juni 2022, 15.30 Uhr 
VfR Bad Bellingen – FC Wittlingen 
  
Kreisliga B-Team 
Samstag, 4. Juni 2022, 17.00 Uhr 
TuS Efringen-Kirchen II – VfR Bad Bellingen II 
  
Sonntag, 12. Juni 2022, 15.00 Uhr 
VfR Bad Bellingen II – FV Haltingen 
  
Trainingszeiten der Jugendmannschaften 
F-/G-Jugend: Freitag 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr  
E-Jugend: Dienstag und Donnerstag 17.30 Uhr bis 18.45 Uhr 
  
 
Stammtisch VfR Oldie 
Hallo Oldies, vergesst den Stammtisch am Freitag, 3. Juni 2022 
auf Wolfis „Ranch“ nicht. Wir treffen uns ab 15.00 Uhr in seinem 
Garten und lassen es uns gutgehen.  

Ergebnisse der vergangenen Woche 
Bamlach/Rheinweiler I – TUS Efringen-Kirchen II 0:2 
Mit dem Tabellendritten gab es eine harte Nuss zu knacken, was 
am Ende leider nicht gelingen sollte. Bamlach/Rheinweiler begann 
gewohnt offensiv und nach wenigen Minuten setzte Istvan Nagy 
den Ball ans Außennetz. Zwei Minuten später die nächste Chance 
durch Ivan Stojanovic, dessen Kopfball über die Latte strich. Die 
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Gäste spielten clever und hatten sogar die Führung auf dem Fuß, 
doch Ivan Reljanovic im Tor der SPVGG entschärfte den gefähr-
lichen Ball. Während der ganzen ersten Spielhälfte ist die Spielver-
einigung tonangebend, doch Efringen blieb mit überlegten Kontern 
immer unangenehm. Mit einem deutlichen Chancenplus für die 
Heimmannschaft ging es mit einem 0:0 in die Halbzeit. Zunächst 
blieb Bamlach/Rheinweiler am Drücker, doch mehr und mehr 
spielte Efringens Reserve ihre Cleverness aus. Die Gäste konnten 
sogar per Foulelfmeter in Führung gehen, doch unser Keeper hielt 
den scharf geschossenen Penalty grandios. Plötzlich fiel dann das 
0:1 für Efringen, die einen Konter mit einem Lupfer über unseren 
Torwart abschlossen. Bamlach agierte hektisch und war bemüht, 
den Rückstand wettzumachen. Doch wieder führte ein klug aus-
gespielter Gegenangriff zum 0:2 der Rebländer. Es war zum Haare 
raufen. Trotz eines deutlichen Plus an Einschussmöglichkeiten, 
musste man am Ende die bittere Niederlage in Kauf nehmen. Jetzt 
gilt es für die restlichen Spiele sich wieder zu sammeln und auf die 
Erfolgsspur zurückzukehren. 
  
Bamlach/Rheinweiler II – FC Bosporus-Friedlingen II  1:2 
Torschütze: Kevin Bauer 
Gegen die spielstarken Grenzstädter hielt unsere Zweite ordentlich 
dagegen. 15 Minuten hielt die Abwehr, ehe Bosporus das 0:1 er-
zielte. Einige Hitzköpfe auf beiden Seiten bettelten förmlich um eine 
Karte, doch Schiedsrichter Giesel hatte das Geschehen im Griff. 
Mit dem knappen Rückstand ging es in die Pause. Sechs Minuten 
nach Wiederanpfiff legte sich Kevin Bauer einen Freistoß zurecht 
und zirkelte das Leder unhaltbar rechts unten ins Eck. Friedlingen 
wollte sich den Ausgleich nicht gefallen lassen und bleib weiter die 
überlegene Mannschaft. Gut, dass Keeper Claudiu noch einen Elf-
meter hielt, sonst wären die Gäste schon nach 54 Minuten in Füh-
rung gegangen. Nachdem die SPVGG etwas besser ins Spiel fand, 
fiel dann aber nach 75 Minuten leider der Führungstreffer zum 1:2 
für Bosporus-Friedlingen. 
Bis zum Spielende sollte sich nichts mehr ändern. Die Gäste sack-
ten verdient die drei Punkte ein und feierten den Erfolg noch ge-
bührend. 
  
Ergebnisse der Jugendmannschaften   
B-Jugend SG Schliengen – Bosporus FC Friedlingen (Sonderwer-
tung)   
C-Jugend SG Bamlach – TUS Binzen II 6:0 
Torschützen: Adrian Steininger (2), Marvin Herdt (2), Joshua Rin-
derle und Philipp Sommerhalter   
D-Jugend SG Schliengen – FV Lörrach-Brombach 3 3:1 
D-Jugend SG Schliengen – JFV Rheinfelden 3   5:1 
  
F-Jugendturnier in Istein 
Mit Erfolg und Begeisterung nahm unsere F-Jugend am Turnier in 
Istein teil. Wie immer waren viele Eltern dabei und unterstützten 
die Nachwuchskicker tatkräftig. 

 

Die nächsten Spiele: 
FV Haltingen I – Bamlach/Rheinweiler I am Samstag, 4. Juni 
2022, 17.00 Uhr 
Bamlach/Rheinweiler II – SV Istein II am Samstag, 4. Juni 2022, 
15.00 Uhr 
Bamlach/Rheinweiler I – FV Tumringen I am Sonntag, 12. Juni 
2022, 15.00 Uhr 
Bamlach/Rheinweiler II – FC Huttingen II am Sonntag, 12. Juni 
2022, 10.30 Uhr   
eMail-Adressen: jugend@spvgg.net oder vorstand@spvgg.net 
Weitere Informationen siehe Internetseite www.spvgg.net 

Parteien
SPD Ortsverein Schliengen-Bad Bellingen             
informiert 
1. Einladung zum politischen SPD-Stammtisch  
Dienstag, 7. Juni 2022 um 19.30 im Gasthaus Krone in Schlien-
gen. Alle Mitglieder, Freunde der Sozialdemokratie und inter-
essierte Bürger sind hierzu herzlich eingeladen. 
Tagesordnungspunkte: 
- Bericht der Gemeinde- und Ortschaftsräte 
- Aktueller Stand der Arbeitsgruppe „Zukunftswerkstatt“ in Schlien-
gen 
- Diskussion zum aktuellen politischen Weltgeschehen   
2. Diskussionsveranstaltung des SPD-Ortsvereins Kandern 
Energiediskurs „Sind wir noch zu retten“, 
am Freitag, den 3. Juni um 20.00 Uhr in der Aula der August-
Macke-Schule in Kandern.  
Referent: Prof. Jürgen Kleinwächter, Physiker und Solarpionier; Mo-
deration: Klaus Eberhardt, Oberbürgermeister Stadt Rheinfelden/ 
SPD Kreisrat 

Medizinische Fachangestellte / 
Mitarbeiterin für den Empfang 

für neue dermatologische       
Praxis in Bad Bellingen ab dem               

1. September 2022 gesucht.  
Bei Interesse und für weitere  

Informationen bitte E-mail an:  
dermatologie.badbellingen@gmail.com                 
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BESTATTUNGEN 
SIEGBERT MAYER

Am Sonnenstück 3/1 · 79418 Schliengen 
Telefon 07635 / 8 25 60 51

Hilfe im Trauerfall

PC Techniker und DSL Technik 
behebt alle Probleme  

Service vor Ort. Kein Erfolg, keine Kosten! 
www.comvorse.de  · Telefon 0179-967444 0

 
 
 

 
Badstrasse 14 • 79415 Bad Bellingen 

www.mvzbadbellingen.de • Tel. 07635-6859940 
 
Wer hat Lust den Beruf der medizinischen 
Fachangestellten zu erlernen. Wir suchen zur 
Verstärkung unseres Teams ab September 
oder früher einen Azubi (m/w/d).   
Bei Interesse melden Sie sich gerne telefonisch 
0173-9940283 oder schriftlich. 

Danksagung               -Statt Karten- 
 

Elisabeth Anna Höferlin 

geb. Böhler 
 

Herzlichen Dank 
allen, die mit uns Abschied nahmen, sich in stiller Trauer 
mit uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme durch 
Wort, Schrift und Blumen, sowie Geldspenden zum            
Ausdruck brachten. 

 
Besonderen Dank 
Herrn Pfarrer Wehrle für die würdevolle Gestaltung der 
Trauerfeier. 
Der Praxis Dr. Fischbach für die empathische Begleitung. 
Dem Pflegeteam vom Schloß Rheinweiler. 
Sowie allen Bewohnern im Haus Badstraße für die jahre-
lange liebe Nachbarschaft. 
Dem Bestattungsinstitut Siegbert Mayer für die hilfreiche 
Unterstützung. 

Im Namen aller Angehörigen
Friedi Höferlin

Wir machen Pause.... 

darum ist unser Ladengeschäft von   
Freitag, den 10.6.2022 bis Samstag, 

den 18.6.2022 geschlossen.  
Elektro Bächlin GmbH 
Bamlacher Straße 6 
79415 Bad Bellingen-Rheinweiler 
Telefon 0 76 35 / 543 · Fax 28 69 
info@elektro-baechlin.de




